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RS OGH 1966/5/17 8Ob137/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1966

Norm

EisbEG §22

sbg ElektrizitätsG 1959 §23

sbg ElektrizitätsG 1959 §24

Rechtssatz

Das Gericht hat im Außerstreitverfahren bloß über die Höhe der Enteignungsentschädigung zu entscheiden, während

die Entscheidung der Verwaltungsbehörde über die Art der Enteignung (Ablösung des Grundstückes oder Begründung

einer Leitungsservitut) nicht vor Gericht bekämpft werden kann. Hiefür ist allein die Verwaltungsbehörde

(Enteignungsbehörde) zuständig.
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